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§ 94 AMG
 AMG - Arzneimittelgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

Pharmareferenten, welche die Voraussetzungen des § 72 Abs. 1 nicht erfüllen, dürfen ihre Tätigkeit weiter ausüben,

wenn sie

1. 1.nachweisen können, daß sie während des letzten Jahres vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes die

Tätigkeit eines Pharmareferenten ausgeübt haben, und

2. 2.die weitere Ausübung ihrer Tätigkeit als Pharmareferent dem Bundesministerium für Gesundheit und

Umweltschutz binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes melden.
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